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Ausschuss Städtebau

Eine der Kernaufgaben von Architektinnen 
und Architekten ist der planerische Umgang 
mit Raum in jeglichem Maßstab. Besitz im 
Grundbuch bestimmt sich primär durch die 
Angabe der Fläche am Ort. In diesem Span-
nungsfeld von Raumkunst und Grund-
stücksbesitz ist unser Lebensraum als ge-
baute Welt eingebettet. Raumordnung und 
Flächennutzungsregeln als Instrumente des 
Ausgleichs von Gemeinwohl- und individu-
ellen Interessen regeln die Nutzung dieses 
Raums und der damit verbundenen Flächen.

Auf bundespolitischer Ebene gibt es ak-
tuell Anstöße aus den fachspezifisch ver-
antwortlichen Ressorts, den Anforderun-
gen an Raum und Boden am Eingang in 
ein neues Jahrhundert gerecht zu werden. 
Der Ausschuss Städtebau der Ziviltechni-
kerkammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland klinkt sich in diesen Findungs-
prozess ein und nimmt zu zwei wichtigen 
Arbeitspapieren aus der Planungsexperti-
se heraus Stellung.

Merkblatt Fördermaßnahme „Reaktivie-
rung des Leerstands durch Bewusstseins-
bildung & Beratung, Entwicklungskonzepte 
& Management zur Orts- und Stadtkernstär-
kung“ (77-04) des GAP-Strategieplan Öster-
reich 2023–2027 (Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft)

Der GAP1-Strategieplan Österreich 
2023–2027 enthält Maßnahmen und För-
derungen zur Stärkung der zivilen, gebiets-
bezogenen räumlichen Planung, die mit 
dem vorliegenden Merkblatt konkretisiert 
werden. Wir schlagen vor, hier einige Punk-
te zu ergänzen, die über ein hohes Optimie-
rungspotential verfügen und sich einfach 
umsetzen lassen. 

Das gesamte Paket der informellen 
qualitätssichernden Planung, d. h. alle stadt- 
und ortsplanerischen sowie städtebaulichen 
Maßstäbe, die zwischen der generalistischen 
Gemeindeentwicklung und der Objektent-
wicklung zu liegen kommen, muss zusätz-
lich gestärkt werden, um qualitätssichernde 
Grundlagen zu schaffen und damit der be-
reits gesicherten formellen Planung und Ord-
nung im Alltag Bodenhaftung zu geben.

Es sind damit jenseits der integrierten 
Entwicklungskonzepte, die im Merkblatt 
explizit erwähnt werden, auch die weiter-
führenden, teilgebietsbezogenen Planungs-
aufgaben zu inkludieren, da diese für eine 
durchgängige integrierte Fassung der Sied-
lungsqualität fundamentale baukulturelle 
Bedeutung haben. Dies stärkt die Qualitäts-
sicherung und die Raumgestalt und vor al-
lem auch die vitalen Interessen von Gemein-
den und deren Bewohnerschaft gegenüber 
einer sonst zu stark von Investoren und Bau-
trägern dominierten, einseitigen Entwick-
lungsaktivität.

Zusätzlich zu den im Merkblatt ange-
führten Maßnahmen sind folgende Aspek-
te von Bedeutung:

Zum Fördergegenstand 26.2.1
„Maßnahmen zur Sensibilisierung und
Bewusstseinsbildung“:
Neben klassischen Formaten der Weiter-
bildung und Vermittlung wie Symposien, 
Ausstellungen etc. wäre es wichtig, im Sin-
ne der Erkenntnisse von „New Governance“ 
die Maßnahmen zur Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung auch auf die Ent-
wicklung und Ausführung von konkreten 
Modellvorhaben – sei es die Entwicklung 
von Plattformen oder die Entwicklung und 
Durchführung kleiner Pilotverfahren und 
Pilotprojekte – auszuweiten.

Zum Fördergegenstand 26.2.2 „Ausarbei-
tung und Aktualisierung von Plänen“: 
Mit einer gezielten Erweiterung der Förde-
rungsmaßnahmen über das im Merkblatt 
angesprochene, auf das Gesamtgebiet be-
zogene Instrument des „Integrierten Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepts“ hi-
naus um zusätzliche, auch raumbildende 
und gestalterisch wirksame Maßstäbe der 
gebietsbezogenen Planung kann hier ziel-
orientiert optimiert und unterstützt wer-
den. Schließlich übernehmen die betroffe-
nen Gemeinden auch bei der Entwicklung 
des öffentlichen Raums, der teilgebietsbe-
zogenen Ortsplanung, bei Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und dem Städte(um)
bau etc. eine umfassende, die nächsten Ge-
nerationen betreffende Verantwortung. Mit 
der Entwicklung von Verfahren, mit Studi-
en und Direktbeauftragungen kann die Ex-
pertise der Fachwelt in den Prozess der Lö-
sungsfindung eingebunden werden.

Zu den einzelnen Punkten: 
Punkt 1 „Integriertes Städtebauliches 

Entwicklungskonzept oder vergleichbare 
Konzepte“: 

Bei der Entwicklung und Aktualisie-
rung integrierter städtebaulicher Entwick-
lungskonzepte ist zu deren inhaltlicher Stär-
kung auch die Vertiefung und Detaillierung 
im Maßstab der Teilgebiete einzuschließen. 

Punkt 3 „Leerstands- und Brachflä-
chenerhebung“: 

Nach der Erhebung ist die Evaluie-
rung und Konzeptfindung für Umstruktu-
rierungsprozesse, Nachnutzungskonzepte, 
Strategien der Baulandaktivierung sowie 
die für die Gemeinden künftig so wichtige 
Erstellung von Baulandverträgen vor Um-
widmungen zu unterstützen. Ein großer 
Gewinn wäre es auch, die Leerstands- und 
Brachflächenerhebung um das so wichtige 
Themenfeld der Baulandaktivierung zu er-
gänzen.

Zum Fördergegenstand 26.2.4 „Bera-
tungs- und Planungsleistungen zu Revita-
lisierungs-, Sanierungs- oder Um- und 
Weiterbaumaßnahmen von leerstehen-
den, fehl- oder mindergenutzten Bestands-
gebäuden innerhalb der Orts- und Stadt-
kernabgrenzung“:
Hier bedarf es der Ergänzung der Beratungs- 
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Stadt und Land brauchen 
gemeinwohlorientierte 
Planung wie noch nie!
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und Planungsleistungen mit reinem Ob-
jektbezug um weitere Definitionen zur 
Kategorisierung von differenzierten Bera-
tungs- und Planungsleistungen (z. B. für 
Sanierungsgebiete, Nachnutzungsverfah-
ren etc.) mit konkretem Gebietsbezug. 

Integrierter nationaler Energie- und Klima-
plan für Österreich – Periode 2021–2030.  
Aktualisierung gemäß Artikel 14 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Gover-
nance-System für die Energieunion und für 
den Klimaschutz. Entwurf zur öffentlichen 
Konsultation (Bundesministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-
novation und Technologie)

Die Rolle der räumlich strukturieren-
den und gestaltenden zivilen Planung, be-
zogen auf den Energie- und Klimaplan, ist 
neu zu überdenken und zu stärken, im Be-
sonderen aber das immense Potential ih-
rer informellen und formellen Instrumen-
te mit weitreichender Steuerungsfunktion 
für die auf uns zukommenden Umstruk-
turierungsprozesse für eine zukünftig 
nachhaltig gestaltete Umwelt. 

Der Innovation bei Material und Tech-
nik durch konzentrierte Forschung und 
Entwicklung kommt beim mittelfristigen 
Ziel der Klimaneutralität eine Schlüssel-
rolle zu. Dies gilt auch für den Umgang mit 
der Bestandsstadt, wo neue Wege zu gehen 
sind. Zum gegenständlichen Entwurf ist 
folgende Stellungnahme angebracht:

Im Kapitel 2.2 „Zieldimension 2: 
Energieeffizienz“ werden die beabsichtig-
ten Meilensteine und Größenordnungen 
der Energieeinsparung definiert. Dazu 
wird unter Punkt ii „Indikative Meilen-
steine (2030, 2040, 2050) im Rahmen der 
langfristigen Renovierungsstrategie samt 
Einsparungen und zu renovierender Flä-
che“ die Gebäudesanierung als wichtige 
Stellschraube für den Energie- und Kli-
maplan beschrieben.

Diese Definition greift für nationale 
Zielvorgaben nach dem heutigen Stand der 
Fachwelt zu kurz. Neben objektbezogenen 
Renovierungsmaßnahmen sind für eine 
strukturelle Verbesserung der Energiepla-
nung auch der Umgang mit der Ressource 
Boden sowie siedlungs- und städtebaulich 
relevante Ordnungsmaßnahmen von ähn-
lich tiefgreifender Relevanz.

Es braucht ein Umdenken und daraus 
abgeleitet ein gestärktes Handlungskon-
zept in der Raumordnung, dem Städtebau 
und der Infrastrukturplanung. Es bedarf 
einer Entlastung der Ressource Boden so-
wie der Transformation unseres Lebens-
raums durch sparsameren Umgang mit 
Raum und Fläche, qualitätsvolle, sanf-
te Nachverdichtung von Siedlungsgebie-
ten, die Durchgrünung unserer täglichen 
Umgebung und die Förderung von kurzen 
Wegen im Alltag. Dies trägt auch enorm 
zur Reduktion des nationalen Energie-
konsums bei.

In diesem Sinne schlagen wir vor, fol-
gende Punkte in den integrierten nationa-
len Energie- und Klimaplan nachzutragen: 
• Grundlagenforschung zur Rolle der 
räumlichen und örtlichen Planung und 
zum Städte(um)bau für den nationalen 
Energie- und Klimaplan
• Förderung und Stärkung der gemein-
wohlbasierten Planung und des Stadtum-
baus gegenüber einseitigen Investorenin-
teressen im Sinne einer gebietsbezogenen 
(Um-)Planungs- und Baukultur
• Installation von Modellvorhaben: Eta-
blierung der 5 + 1 R der Nachhaltigkeit – 
Refuse, Reuse, Reduce, Rethink, Recycle 
und Repair – in der Planungskultur und 
der Baubranche
—
Susan Kraupp
Johannes Zeininger 
—
1	 Gemeinsame Agrarpolitik.
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… Versuch einer Annäherung

https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/derPlan_Jahresberichte/221214_derPlan_57_Dezember_2022_V2.pdf
https://www.austrian-standards.at/dokumente/Themengebiete/Bau%20%26%20Immobilien/dialogforum-bau/2017-05-16_ASI_Dialogforum_BAU_architektonische-Feinformung_Priebernig.pdf



